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An das Baureferat

Die Stadtkämmerei nimmt von der o.g. Beschlussvorlage Kenntnis, möchte jedoch folgendes 
nicht unerwähnt lassen:

Gemäß des vom Städtrat gefassten Beschlusses "Haushaltsbeschluss ernst nehmen" aus der 
Vollversammlung vom 17.12.2014 sind unterjährige Haushaltsausweitungen für das Haus
haltsjahr 2015 grundsätzlich ausgeschlossen. Es besteht im Rahmen einer Obergangslösung 
die einmalige Möglichkeit einer Haushaltsausweitung über den Nachtragshaushaltsplan. Aus
nahmen zu dieser Selbstbeschränkung sind nur zulässig, wenn nachweisbar unvorhergesehe
ne Ereignisse und Entwicklungen ein sofortiges haushaltsrelevantes Handeln notwendig ma
chen.

Da eine Aufnahme in den Nachtrag hier nicht zielführend ist, da der Trinkwasserbrunnen noch 
im Sommer 2015 realisiert werden soll, wird in der Beschlussvorlage vorgeschlagen, die 
20.000 € für Beschaffung und Aufstellung des Trinkwasserbrunnens sowie 2.500 € für den lau
fenden Betrieb per Mittelbereitstellung auf dem Büroweg bereitzustellen.

Hierzu wird vom Baureferat ausgeführt, dass die Unabweisbarkeit vorliegt, da zwei Stadtrats
anträge damit umgesetzt werden.

Aus Sicht der Stadtkämmerei ist hier eine Unabweisbärkeit eindeutig nicht gegeben. Es han
delt sich bei demProjektversuch des Trinkwasserbfunnens in München um eine freiwillige zu
sätzliche Leistung der LHM.

Es steht dem Stadtrat aber natürlich frei, im Einzelfall Abweichungen von seinem.Grundsatz
beschluss aus dem Dezember 2014 zu beschließen.

Wir bitten diese Stellungnahme der Beschlussvorlage als Anlage beizufügen.

Das Direktorium D-HAII-V1 (Beschlusswesen), die Stadtkämmerei II/2, sowie das 
Revisionsamt erhalten je einen Abdruck der Stellungnahme zur Kenntnis.


